jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 4 PatVG Inhalt

PatVG - Patientenverfugungs-Gesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

§4.

In einer verbindlichen Patientenverfigung mussen die medizinischen Behandlungen, die Gegenstand der Ablehnung
sind, konkret beschrieben sein oder eindeutig aus dem Gesamtzusammenhang der Verfugung hervorgehen. Aus der
Patientenverfligung muss zudem hervorgehen, dass der Patient die Folgen der Patientenverfigung zutreffend
einschatzt.

In Kraft seit 01.06.2006 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/patvg/paragraf/4
file:///

	§ 4 PatVG Inhalt
	PatVG - Patientenverfügungs-Gesetz


